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___________________________________________________________________________ 

 

Anhörung als Träger öffentlicher Belange: Bebauungsplan „Hauptbühl IV“ sowie 2. 

Änderung des Bebauungsplanes „Am Hauptbühl III“ und die örtlichen Bauvorschriften 

hierzu, Stadt Meßkirch 

 

Sachverhalt:  
 
Der Gemeinderat der Stadt Meßkirch hat in seiner öffentlichen Sitzung am 01.10.2024 den Entwurf 
zum Bebauungsplan "Hauptbühl IV" sowie die 2. Änderung des Bebauungsplanes "Am Hauptbühl III" 
und die örtlichen Bauvorschriften hierzu mit Begründung in der Fassung vom 19.09.2024 gebilligt und 
für die Einholung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 
4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) bestimmt. 
 
Da es sich um eine erneute Einholung der Stellungnahmen 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
handelt, wird gem. § 4a Abs. 3 BauGB bestimmt, dass 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange nur zu den geänderten oder ergänzten 
Teilen des Planes abgegeben werden können.  
 
Diese sind im Einzelnen:  
− Änderung des Bebauungsplanes "Am Hauptbühl III" 
innerhalb der Fl. Nrn. 2250/4 (Teilfläche) und 2250/6 und 
planungsrechtliche Festsetzung einer  
"Verkehrsfläche" in diesem Bereich  
− Streichung der planungsrechtlichen Festsetzung 
"Verkehrsfläche als Begleitfläche (Verkehrsbegleitgrün)"  
− Ergänzung einer weiteren planungsrechtlichen Festsetzung 
"Öffentliche Grünfläche als Ortsrandeingrünung ohne 
bauliche Anlagen" als interne Ausgleichsmaßnahme 
(Planzeichnung)  
− Streichung der zu pflanzenden Gehölze innerhalb der 
ehemaligen "Verkehrsfläche als Begleitgrün 
(Verkehrsbegleitgrün)" (Planzeichnung)  
− Anpassung der Festsetzung zur "Versickerung von 
Niederschlagswasser in den privaten Grundstücken, 
Materialbeschaffenheit gegenüber Niederschlagswasser" 
(Ziffer 2.14)  
− Aufnahme der Festsetzung "Retentionsbereich" (Ziffer 
2.15)  
− Aufnahme der planungsrechtlichen Festsetzung 
"Umgrenzung von Flächen zum Ausgleich von 
Beeinträchtigungen (interne Ausgleichsmaßnahme) (Ziffer 
2.19)  
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− Ergänzung der planungsrechtlichen 
Festsetzung "Insektenfreundliche 
Beleuchtung/ Photovoltaikanlagen" (Ziffer 
2.20)  
− Aufnahme der planungsrechtlichen 
Festsetzung "Umgrenzung von Flächen mit 
Bindungen für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen; 
Pflanzbindung" (Ziffer 2.24)  
− Aufnahme des Kapitels "Zuordnung von 
Flächen und/oder Maßnahmen zum Ausgleich 
im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB an anderer 
Stelle gemäß § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB (externe 
Ausgleichsflächen/-maßnahmen)"  
− Anpassung des Hinweises zum "Artenschutz" 
(Ziffer 6.13)  
− Aufnahme eines Hinweises zu "Sichtflächen" 
(Ziffer 6.14)  

− Anpassung des Hinweises "Abfall" (Ziffer 6.17)  
− Aufnahme eines Hinweises zum "Lärmschutz" (Ziffer 6.21)  
− Ergänzung der "Ergänzenden Hinweise" (Ziffer 6.24)  
− Anpassung der Erschließungsrelevanten Daten (Ziffer 11.2)  
− Änderungen und Ergänzungen bei der "Satzung"  
− Änderungen und Ergänzungen bei der "Begründung" inkl. der Durchführung einer Umweltprüfung 
gem. § 2 Abs. 4 BauGB, Erstellung eines Umweltberichts gem. § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB sowie Anlage zu 
§ 2 Abs. 4 und § 2a BauGB und sowie Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft nach § 1a 
Abs. 3 BauGB  
− redaktionelle Änderungen und Ergänzungen 
 
Von Seiten der Verwaltung wurde bei Durchsicht der Unterlagen keine Betroffenheit der Belange der 
Gemeinde Buchheim erkannt.  
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung mitzuteilen, dass von Seiten der Gemeinde Buchheim 
keine Stellungnahme abgegeben wird.  


